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Datum: 09.08.2016 
 

Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Hilfen und 

Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten 

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16/12068  

Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 31. 

August 2016  

 

Sehr geehrter Frau Präsidentin Gödecke, 

 

der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Bundesfachvereinigung l eitender 

Krankenpflegepersonen der Psychiatrie (BFLK) e. V . bedankt sich sehr für die 

Möglichkeit zur Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzesentwurf. 

Bereits im vorangegangenen Diskussionsprozess zur anstehenden Novellierung 

des PsychKG hat sich die BFLK eingebracht und einige Änderungen und Ergän-

zungen angeregt, die wir noch einmal zusammenfassend anführen: 
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Zum § 20 (3) wünscht der  BFLK Landesvorstand die Änderung des Rollenbegriffs 

„Sitzwache“ in „Ständige Bezugsbegleitung oder Ständige Bezugsbeglei-

ter/Bezugsbegleiterin“. Die „wachende“ Rolle von professionell Pflegenden stammt 

aus der deutschen Nachkriegszeit und lässt die pflegewissenschaftlich bedeutsame 

interaktive Beziehungsgestaltung in  Form e iner  komplexen,  akt iven  In te r-

ven t ion  zwischen Patient und Bezugspflegende vollkommen unberücksichtigt . Im 

Folgenden findet daher statt der Sitzwache die Ständige Bezugsbegleitung eine An-

wendung. 

Die Erfahrung mit der Umsetzung des PsychKG hat uns gezeigt, dass eine Ständige 

Bezugsbegleitung („Sitzwache“) in direkter Nähe der betroffenen Patient*innen in 

Einzelfällen auch zur Verstärkung des initialen Konfliktes führen kann. Wir plädieren 

daher für einen fallabhängigen Umgang beim Einsatz einer Ständigen Bezugsbe-

gleitung („Sitzwache“) 

Deshalb halten wir es für wichtig, die Ausführungen des § 20 Absatz 3 im Sinne der 

Patient*innen genauer zu fassen. Allein der Begriff „Sitzwache“ stellt eine pati-

ent*innenorientierte Begleitung im Fixierungsfall nicht sicher. 

Neuere Pflegewissenschaftliche Erkenntnisse, die aktuell auch Einzug in die Leitlinien 

des National Institute for Health and Care Excellence (NICE) finden, lassen eine sehr 

viel differenziertere und patient*innenorientiertere Ausführung der Ständigen Bezugs-

begleitung zu.  

Zehnder et al1 belegen, dass die Observation auf „Armlänge“ (level 1 constant-

observation) vom Patienten als derartig einschränkend erlebt werden kann, dass sie 

eine zusätzlich erhöhtes aggressives Verhalten auslösen kann. Für diese fallabhängi-

gen „induzierten Symptomlagen“ sehen die Leitlinien eine „level-2-close-observation“ 

(ständiger Sichtkontakt) vor. Bei beiden Formen der Ständigen Bezugsbegleitung kann 

                                                 
1
 Zehnder, U., Rabenschlag, F., & Panfil, E. M. (2015). Zwischen Kontrolle und Therapie: Eine evolutio-

näre Konzeptanalyse von Intensivbetreuung in der stationären Akutpsychiatrie. Psychiatrische Praxis, 
42(02), 68-75. 
 



 

 

 

 

Vorstand:  Bankverbindung: 
 

G. Oppermann, S. Ludowisy-Dehl, R. Janßen,  BFLK 
G. Stocker, R. Kleßmann, U.Kropp, F. Vilsmeier   BIC: COLSDE33 
   IBAN: DE69 3705 0198 0003 3135 66  
Kurzporträt: 
Die BFLK e.V. ist der Zusammenschluss Leitender Pflegepersonen aus psychiatrischen Kliniken, Pflege- und Betreuungseinrich-
tungen. Sie vertritt auch Leitungen der Aus- Fort- u. Weiterbildungseinrichtungen innerhalb der Psychiatrie. Seit ihrer Gründung 
1975 ist der Verband auf Bundes- u. Landesebene in Deutschland aktiv. Die BFLK ist Mitglied im Deutschen Pflegerat (DPR). 

 

und darf die Ständige Bezugsbegleitung  keine weiteren Aufgaben übernehmen. Eine 

1:1-Begleitung ist also in beiden Fällen sicher gestellt.  

Die BFLK-NRW geht davon aus, dass der Erlass vom 17. Januar 2012 (AZ: 214-

0518.1.2) und dessen Ergänzung vom 18. Juli 2012 zum bestehenden § 20 Abs. 2 Satz 

7 PsychKG obsolet ist. Von daher wird unser Anliegen im Nachgang zur Novellierung 

aufgegriffen werden müssen, wenn es nicht gleich im Gesetzgebungsverfahren berück-

sichtigt wird. 

Aus fachlicher Sicht wäre es sinnvoll, dieses Detail im aktuellen Verfahren zu berück-

sichtigen.  

Die BFLK-NRW gibt diese Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung in Abstimmung mit 

dem Pflegerat NRW ab. 

Wir hoffen, dass unsere Ausführungen hilfreich für den Prozess der Novellierung des 

PsychKG sein werden und geben im Rahmen der Öffentlichen Anhörung gerne ergän-

zende Auskunft. 

 
Mit freundlichem Gruß 
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